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#ST# Bundesbeschluss
über die Gewährung eines Zusatzdarlehens an das

Schweizerische Rote Kreuz

(Vom 7. März 1967)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 25. November 1966 0,

beschliesst:

Art. l

Dem Schweizerischen Roten Kreuz in Bern wird ein Zusatzdarlehen von
5000000 Franken für den Erweiterungsbau des ZentraUaboratoriums des Blut-
spendedienstes in Bern gewährt.

Art. 2

Dieses Darlehen ist zu verzinsen und sicherzustellen. Die Rückzahlung hat
fünf Jahre nach Auszahlung der letzten Rate einzusetzen und von diesem Zeit-
punkt an innert fünfzehn Jahren zu erfolgen.

Art. 3
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort in Kraft.
a Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 27. Februar 1967.

Der Präsident : Rohner

Der Protokollführer : F.Weber

*) BEI 1966, II, 793.
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Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 7. März 1967.

Der Präsident: Schauer
Der Protokollführer: Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschtiesst:
Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 7. März 1967.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
Ch.Oser
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#ST# Bundesbeschluss
über die Weiterfuhrung der schweizerischen Beteiligung an
den OECD-Gemeinschaftsunternehmen Halden und Dragon

(Vom 2. März 1967)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 24quinquies der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. September 19661),

beschliesst:

Artikel l

Der Bundesrat wird ermächtigt,
a. dem Institut für Atomenergie in Norwegen den Betrag von 870000 Franken

als Beitrag für die weitere Beteiligung der Schweiz am gemeinsamen For-
schungsprogramm mit dem Versuchsreaktor von Halden für die Zeit vom
I.Januar 1967 bis 31.Dezember 1969 zu überweisen;

1) BB1 1966, II, 357.
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